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RS OGH 1977/10/11 4Ob126/77
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.10.1977

Norm

ZPO §404

ZPO §510

Rechtssatz

Geht aus den Entscheidungsgründen des Urteils des Berufungsgerichtes eindeutig hervor, daß es im Gegensatz zum

Urteilstenor den gesamten Mehrbetrag abweisen wollte, liegt nur ein Versehen in der Formulierung vor, dem im Urteil

des OGH (hier durch den Wegfall eines die Maßgabebestätigung enthaltenden über;üssigen Zusatzes des

Berufungsgerichtes) Rechnung zu tragen war.
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